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Jh. Jb. Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts
JR Juristische Rundschau
Jura Juristische Ausbildung
jurisPR-BKR juris PraxisReport Bank- und Kapitalmarktrecht
jurisPR-ITR juris PraxisReport IT-Recht
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
Kap. Kapitel
KG Kammergericht
KOM Kommissionsdokument(e)
K & R Kommunikation und Recht
krit. kritisch
LG Landgericht
lit. littera (lat. für Buchstabe, im Deutschen auch Litera)
LMK Kommentierte BGH-Rechtsprechung (Fortführung der kommentierten

BGH-Rechtsprechung Lindenmaier-Möhring)
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
Mio. Millionen
MMR MultiMedia und Recht
mTAN mobileTAN
MüKo Münchener Kommentar
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
n.F. neue Fassung
NJOZ Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR NJW-Rechtsprechungs-Report
Nr./Nrn. Nummer/Nummern
o. ä./o.Ä. oder ähnlich, oder ähnliche (s/n/m/r)/oder Ähnliche(s/n/m/r)
OLG Oberlandesgericht
PIN Persönliche Identifikationsnummer(n)
PSD I Erste Zahlungsdiensterichtlinie 2007/64/EG (First Payment Services

Directive)
PSD II Zweite Zahlungsdiensterichtlinie 2015/2366/EU (Second Payment Ser-

vices Directive)
PSR Payment Services Regulations 2009 (Vereinigtes Königreich)
RG Reichsgericht
RiL Richtlinie
Rn. Randnummer
ROHG Reichsoberhandelsgericht
Rs. Rechtssache
Rspr. Rechtsprechung
S. Seite(n)
s. siehe
s. a. siehe auch
SEPA Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area)
SigG Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen – Signa-

turgesetz
Slg. Sammlung von Entscheidungen
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s.o. siehe oben
sog. sogenannte(n/r)
StGB Strafgesetzbuch
str. streitig
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
s.u. siehe unten
TAN Transaktionsnummer
u. und
u. a. unter andere(m/n); und andere(s)
u. ä./u.Ä. und ähnlich, und ähnliche(s/n/m/r)/und Ähnliche(s/n/m/r)
UAbs. Unterabsatz
überw. überwiegend
Urt. Urteil
u.U. unter Umständen
v.a. vor allem
Var. Variante
v.Chr. vor Christus/vor Christo/vor Christi Geburt
VersR Versicherungsrecht
vgl. vergleiche
VO Verordnung
Vol. Volume
Vorbem. Vorbemerkung
VuR Verbraucher und Recht
WM Wertpapier-Mitteilungen – Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
WuB Entscheidungsanmerkungen zum Wirtschafts- und Bankrecht
z.B. zum Beispiel
ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZfPW Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft
ZfRV Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsver-

gleichung
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit. zitiert
ZPO Zivilprozessordnung
z.T. zum Teil
z.Zt. zur Zeit
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Kapitel 1

Einführung

A. Das Spannungsverhältnis zwischen Richtlinienumsetzung
und gewachsener staatlicher Rechtsordnung

Abgesehen von zumindest politischen Rückschritten in jüngster Vergangenheit
schreiten der europäische Integrationsprozess insgesamt und auch die Harmonisie-
rung des materiellen Zivilrechts innerhalb der Europäischen Union weiter voran. So
machen die Zahlungsdiensterichtlinie 2007/64/EG1 (PSD I)2 sowie die neue Zah-
lungsdiensterichtlinie 2015/2366/EU3 (PSD II) umfassende europarechtliche Vor-
gaben im Kontext des Zahlungsdiensterechts, um ein erschöpfendes, gemeinsames
Zahlungsverkehrskonzept für den europäischen Binnenmarkt zu schaffen.4 Typi-
scherweise geht eine Richtlinienumsetzung allerdings nicht reibungslos vonstatten.
Es kann zu einem Konflikt zwischen dem europarechtlich vorgegebenen Konzept
und der mitgliedstaatlichen Rechtsordnung kommen. Es gilt das grundsätzliche,
immer wieder auftretende Spannungsverhältnis zwischen der Umsetzung von
Richtlinienvorgaben und dem Rahmen der gewachsenen staatlichen Rechtsordnung
einer angemessenen Lösung zuzuführen. Dabei muss die Tragweite der Direktiven
des europäischen Gesetzgebers auf der einen und der Inhalt der sich potentiell damit
reibenden nationalen Regeln auf der anderen Seite genau bestimmt werden. Nur
durch diese Abgrenzung der Anwendungsbereiche kann eine Einpassung der
Richtlinienvorgaben in die nationale Rechtsordnung gelingen.

1 Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November
2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/
EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, ABl. EU
Nr. L 319/1.

2 Aufgrund der weiteren Verbreitung sowie der über die Grenzen Deutschlands reichenden
Bedeutung dieses Sekundärrechtsaktes wird die Abkürzung PSD für die englische Bezeichnung
Payment Services Directive verwendet.

3 Richtlinie 2015/2366/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November
2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/
110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 2007/64/EG, ABl. EU Nr. L 337/35.

4 Siehe dazu ausführlich Kap. 3 B.



B. Überblick: Rechtsscheingrundsätze
im Zahlungsdiensterecht

Im europarechtlich determinierten Zahlungsdiensterecht besteht ein Span-
nungsverhältnis zwischen dem zahlungsdiensterechtlichen Haftungskonzept als
Spezialvorgabe und den wohletablierten nationalen Rechtsscheingrundsätzen als
Teil der gewachsenen Gesamtrechtsordnung. Der Konflikt zwischen Privatautono-
mie und Verkehrsschutz, der in concreto als Konflikt zwischen dem Willen des
Erklärenden und dem Verständnishorizont des Empfängers5 in Erscheinung treten
kann, wird üblicherweise über das Prinzip des Vertrauensschutzes sachgerecht
aufgelöst. Das Rechtsscheinprinzip ist im deutschen Zivilrecht als Bestandteil des
Vertrauensschutzes wohletabliert und findet in seinen einzelnen Ausformungen
grundsätzlich allgemein Anwendung. So wie unter bestimmten Voraussetzungen
durchweg eine Gleichstellung von Schein und Sein erfolgen kann, kommt grund-
sätzlich auch eine „rechtsscheinbare“ Autorisierung, also ein Einstehenmüssen für
eine von einem Drittem vorgenommene oder zumindest aufgrund des Verhaltens des
Zahlungsdienstnutzers nicht wirksame Autorisierung, in Betracht. Auch im Zah-
lungsdiensterecht kann das Prinzip des Vertrauensschutzes in der Ausprägung der
Rechtsscheingrundsätze möglicherweise zur Schließung von Gerechtigkeitslücken
dienen6. Diese Frage nach der originären Anwendbarkeit der Rechtsscheingrund-
sätze im Kontext der Autorisierung als für die Wirksamkeit eines Zahlungsvorgangs
maßgebliche Erklärung sowie deren Ausgestaltung im Einzelnen ist Gegenstand
dieser Untersuchung. Maßgeblich ist also, unter welchen Voraussetzungen der
Zahlungsdienstnutzer bereits auf Primärebene für eine scheinbare Autorisierung
einstehen muss. Um diese theoretisch anmutende Frage mit Leben zu füllen, sollen
bereits an dieser Stelle beispielhaft drei Konstellationen aus der Vielzahl von Ein-
zelfällen eingeführt werden, die im Rahmen der Untersuchung an verschiedenen
Stellen wieder aufgegriffen und schließlich in einen ganzheitlichen Lösungsansatz
eingeordnet werden.

1. Fallbeispiel

Der Zahlungsdienstnutzer lässt seine Kreditkarte im eigenen Haus auf dem Esszimmertisch
liegen. Sein Sohn findet die Karte und nutzt sie, um unter Angabe der darauf abgedruckten
Informationen in einem Online-Shop zu bezahlen. Liegt insoweit eine dem Zahlungs-
dienstnutzer zurechenbare Autorisierung vor?

5 Aufgrund der besseren Lesbarkeit sowie des häufig entsprechenden Gesetzeswortlauts
wird bei Personenbezeichnungen i. d.R. auf das generische Maskulinum zurückgegriffen,
während selbstverständlich Menschen aller Geschlechter gemeint sind. Dies gilt etwa für die
Begriffe Empfänger, Zahlungsdienstnutzer, Zahler.

6 Siehe zur Lückenschließungsfunktion der Rechtsscheintatbestände nur Canaris, Die
Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, S. 440 f.
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2. Fallbeispiel

Der Zahlungsdienstnutzer bewahrt seine girocard7 zusammen mit der auf einem Zettel
notierten PIN in einem Umschlag in einer Schreibtischschublade auf. Im Rahmen eines
Einbruchswerden girocard undNotizzettel durch einenDritten entwendet. DerDritte nimmt
schließlich eine Abhebung zulasten des Kontos des Nutzers vor. Kann hier eine dem
Zahlungsdienstnutzer nach Rechtsscheingrundsätzen zurechenbare Autorisierung ange-
nommen werden?

3. Fallbeispiel

Der Zahlungsdienstnutzer möchte eine Online-Überweisung tätigen. Er nutzt das sog.
Smart-TAN-plus-Verfahren mittels Zahlungskarte und TAN-Generator8. Er überprüft die
auf dem Display des TAN-Generators angezeigten Zahlungsdaten nicht und bestätigt diese.
So gelingt es einem Angreifer eine andere als die vom Zahlungsdienstnutzer angestrebte
Überweisung über dessen Konto durchzuführen. Kann hier ein Einstehenmüssen des
Zahlungsdienstnutzers für die letztlich von dem Angreifer vorgenommene Autorisierung
nach Rechtsscheingrundsätzen angenommen werden?

Um das Einstehenmüssen für eine scheinbare Autorisierung von dem weiteren
Begriff der Haftung abzugrenzen, wird die Wendung der Einstandspflicht nach
Rechtsscheingrundsätzen statt des Terminus der Rechtsscheinhaftung gebraucht. Bei
weitem Verständnis ist unter Haftung nämlich eine Einstandspflicht sowohl auf
Grundlage eines Vertrages, also aufgrund von Primär- oder Sekundäransprüchen, als
auch eine Einstandspflicht veranlasst durch deliktische Ansprüche zu verstehen.
Darüber hinaus wird im Rahmen der rechtsgeschäftlichen Haftung zwischen einem
Einstehenmüssen für das positive und einem solchen für das negative Interesse
differenziert.

C. Der bargeldlose Zahlungsverkehr
als Teil des digitalen Rechtsverkehrs9

Die soeben aufgeführten Fallbeispiele lassen eine mit Blick auf die Einstands-
pflicht von Rechtsscheingrundsätzen maßgebliche Besonderheit des Autorisie-
rungsvorgangs bereits deutlich hervortreten. Dieser verlangt typischerweise keinen
persönlichen Kontakt zwischen Zahlungsdienstnutzer und Zahlungsdienstleister. In
den Fallbeispielen Nr. 1 und Nr. 2 erfolgt eine Identifizierung über die auf der
Zahlungskarte abgedruckten Informationen bzw. den Einsatz der Karte sowie einer
zugehörigen PIN. Im Fallbeispiel Nr. 3 ist die Verwendung der Zugangsdaten für das

7 Siehe dazu im Einzelnen unten Kap. 4 A. IV. 2. b).
8 Siehe dazu im Einzelnen unten Kap. 4 A. V. 4.
9 Diesen Terminus verwenden etwa Schubert, in:MüKoBGB, 7. Aufl. 2015, § 167Rn. 122;

Ellenberger, in: Palandt, 76. Aufl. 2017, § 172 Rn. 18; Noack, DStR 2001, 1893; Klees, MDR
2007, 185.
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